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1 PLANUNGSANLASS

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundziige

Der Bebauungsplan Nr. 8 fur das „Kulturelle Zentrum mit Festwiese" ist seit dem 01.10.2010
rechtskraftig. Der Bebauungsplan setzt u.a. eine Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbe-
stimmung „Feuerwehr" bzw. „Wasserwehr" fest. Auf dieser Gemeinbedarfsflache soli nun-
mehr die Errichtung eines Feuerwehrgebaudes zeitnah erfolgen. im Ergebnis der Umsetzung
des Nutzungskonzeptes in eine konkrete Gebaudeplanung ist deutlich geworden, dass die
Erweiterung der fur das Gebaude festgesetzten Oberbaubaren Grundstucksflachen erforder-
lich ist. Zusatzlich soil das Gebaude fur die Rettungswache genutzt werden. Weiterhin muss
die Flache fur Stellplatze vergroflert und hierfur eine angrenzende Griinflache in die Ge-
meinbedarfsflache einbezogen werden. Aufgrund der damit verbundenen hoheren Grund-
stacksnutzung ist die Heraufsetzung der GRZ von 0,3 auf 0,5 erforderlich.

Zum Schutz von Anwohnern soil an der Westseite der im Norden festgesetzten Stellplatzfla-
che eine Larmschutzwand errichtet werden.

Die Anderungen sollen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB vorgenommen wer-
den.

1.2 Alternativenpriifung

Die Gemeinde hat die vorgebrachten Bedenken gepruft und die nachfolgenden alternativen
Standorte in den Blick genommen:

Alternativstandort 1: Standort der ietziaen Feuerwache in der Bebelstrage

An dem Standort der jetzigen Feuerwehr lasst sich der Neubau nicht verwirklichen. Die
Grundsticksflache umfasst ca. 1.000 m2. Fur die Unterbringung des Geratehauses sowie der
notwendigen Stellplatze und Bewegungsraume wird eine Flache von mindestens der doppel-
ten Gr&le benotigt. Die Gemeinbedarfsflache im Bebauungsplan Nr. 8 hat eine Grafle von
2.487 m2 und ist gerade auskommlich.
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Im Obrigen stellt sich die lmmissionssituation in ahnlicher Weise dar, wie am jetzt geplanten
Standort. Auch der alte Standort in der Bebelstralle ist von Wohnbebauung umgeben, so
dass sich die lmmissionssituation nicht verbessern wurde. Gegenijber der Feuerwehraus-
fahrt steht ebenfalls em n Wohngebaude, dass dann in gleicher Weise betroffen ware.

Alternativstandort 2: Krabbenort

Der Standort Krabbenort befindet sich deutlich auRerhalb der Ortslage. Der Standort der
Feuerwehr muss zentral zu moglichen Einsatzgebieten liegen, urn nach einer Alarmierung
das Zielgebiet in moglichst kurzer Zeit zu erreichen. Das ist am Standort Krabbenort nicht
gegeben. Auch fur die Feuerwehrleute ist der Standort Krabbenort nicht geeignet, da es sich
hierbei urn die Querung der Landessstrafle 21 handelt, welche im Alarmierungsfall durch die
Einsatzkrafte in den Wintermonaten schlecht und in den Sommermonaten unmoglich zu que-
ren ist, um das Geratehaus schnellstmoglich zu erreichen. Der Zeitaufwand, Einsatzstellen in
der Ortslage schnellstmoglich zu erreichen, ware zu hoch, da wieder die L 21 mit Sondersig-
nalen (Blaulicht, Martinshorn) zu queren ist.
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Alternativstandort 3. ehemaliges GST-Lager
_ _

-

Der Alternativstandort Nr. 3 — ehemaliges GST Lager — befindet sich auRerhalb der Ortslage
und es wurde bei Alarmierung zu langen Anfahrtswegen der Einsatzkrafte zum Geratehaus-
haus kommen. Bei Abfahrt mit Sondersignal vom Geratehaus zu den Einsatzstellen mussten
mehrere StraRen (z.B. HafenstraRe, BergstraRe, BebelstraRe) gequert werden, was einen
erh6hten Zeitaufwand bedeutet. Die Gemeinde Ostseebad Prerow behalt sich vor, diesen
Bereich stadtebaulich zu ordnen und zu entwickeln.

Alternativstandort 4: Parkolatz Krabbenort
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Bei Nutzung des Parkplatzes am Krabbenort masste dieser vollstandig fur das Geratehaus,
die notwendigen Stellflachen und Bewegungsraume in Anspruch genommen werden. Bei
einer Flachengrofle von ca. 2.500 m2 gingen damit ca. 100 Stellplatze verloren, die ander-
weitig untergebracht werden miissten. Gerade im Bereich des Hafens, der u.a. Ausgangs-
punkt fur die Fahrgastschifffahrt ist, werden die Parkplatze dringend benotigt und lassen sich
daher auch nicht an anderer SteIle im Gemeindegebiet unterbringen Auflerdem warde auch
hier die Feuerwehr in Randlage zu den moglichen Einsatzorten liegen, was die Zeiten bis zur
Brandbekampfung deutlich erh6hen wiirde. Die Argumente wie unter 2. angefahrt, treffen
auch fur diesen Standort zu.

Fazit:
Damit steht derzeitig kein vergleichbarer Standort fur die Feuerwehr zur Verfugung. Der jet-
zige Standort liegt zentral im Gemeindegebiet und ermoglicht kurze Einsatzzeiten zur Brand-
bekampfung. Das Grundstilick gehort der Gemeinde, so dass eine kurzfristige Verwirklichung
moglich ist.

1.3 Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans umfasst die bereits festgesetzte
Flache far den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr bzw. Wasserwehr sowie
eine nOrdlich angrenzende, ca. 570 m2 grofle, bisher als Offentliche Granflache „Festweise"
festgesetzte Teilflache.

Der raumliche Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans wird Ortlich begrenzt:
Im Nordwesten: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans
Im Nordosten: durch die festgesetzte Granflache „Festwiese"
Im Sadosten: durch die HafenstraRe
Im Sudwesten: durch einen Privatweg

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans umfasst die Flurstacke 1343,
1344/1 und 404/1 der Flur 2 Gemarkung Prerow.

2 AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Gemeindevertretung hat am 10.05.2013 beschlossen, den Bebauungsplan Ni. 8 „Kultu-
relies Zentrum mit Festwiese" im beschleunigten Verfahren nach den Vorschriften des § 13a
BauGB (Bebauungsplane der Innenentwicklung) zu andern.

2.1 Voraussetzungen fur das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB

Nach § 13a BauGB kann em n Bebauungsplan fur die Wiedernutzbarmachung von Flachen,
die Nachverdichtung oder andere Mallnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchfuhrung einer Umweltprufung aufgestellt werden.

Wiedemutzbarmachunq von Flachen / Nachverdichtunq / andere Maanahmen der Innenent-
wicklunq

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsbereichs der Gemeinde Ostseebad Prerow und
ist an alien vier Seiten von Bebauung Umgeben. Die zu andernde Teilflache grenzt im Saden
an die Hafenstrafle und im Westen unmittelbar an einen Privatweg. Es bestehen hier bereits
Baurechte fur eine Feuer- bzw. Wasserwehr.
Durch die Anderung des Bebauungsplans wird der Flachenzuschnitt an den zwischenzeitlich
gewachsenen Flachenbedarf angepasst, ohne Auflenbereichsflachen hierfur in Anspruch
nehmen zu massen. Die Voraussetzungen far das beschleunigte Verfahren sind von daher
gegeben.
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zulassiqe Grundflache

Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm
eine zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine GraIle der Grund-
flache von insgesamt weniger als 20.000 m2 festgesetzt wird, wobei die Grundflachen meh-
rerer Bebauungsplane, die in einem engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.

Bel zulassigen Grundflachen von 20.000 m2 bis weniger als 70.000 m2 ist eine Oberschlagige
Prdung dahingehend vorzunehmen, ob erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Durch die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 8 wird im Hochstfalle folgende Grundflache
erreicht:

Flachengroge GRZ zul. Grundflache
Gemeinbedarfsflache 2.487 0,5 1.244

Die im Flochsffalle zu erreichende Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO betragt
1..244 m2 und unterschreitet den Schwellwert von 20.000 m2 deutlich. Die Moglichkeit der
Uberschreitung der zulassigen Grundflache nach § 19 Abs.4 Satz 2 und 3 BauNVO bleibt
dabei auger Betracht, ist aber fur die Betrachtung auch unerheblich.

Umweltvertraglichkeitspraunq

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lassigkeit von Vorhaben begrundet wird, die einer Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltver-
traglichkeitsprOfung nach dem Gesetz Ober die UmweltvertraglichkeitsprOfung (UVPG) oder
nach Landesrecht unterliegen.

Soweit durch den Bebauungsplan die Zulassigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1
zum Gesetz Ober die UmweltvertraglichkeitsprOfung begrundet wird, ist das beschleunigte
Verfahren nicht anwendbar. Das beschleunigte Verfahren ist ebenfalls nicht anwendbar,
wenn durch den Bebauungsplan die Zulassigkeit eines nach Anlage 1 Landes-UVP-Gesetz
M -V UVP-pflichtigen Vorhabens begrundet werden soli.

Soweit durch den Bebauungsplan die Zulassigkeit von Vorhaben begrundet wird, fur die
nach dem UVPG oder dem LUVPG M -V eine allgemeine oder standortbezogene VorprOfung
erforderlich ist, dart das beschleunigte Verfahren nur angewandt werden, wenn im Ergebnis
der VorprOfung das Vorhaben keiner UmweltvertraglichkeitsprOfung bedarf.

Die im Bebauungsplan festgesetzten Gemeinbedarfseinrichtungen „Feuerwehr" bzw. „Ret-
tungswache" unterliegen nicht der UVP-Pflicht.

Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutunq

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte fur eine Beein-
trachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten SchutzgOter (Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europaischen Vogelschutzgebiete) bestehen.

Im naheren Umfeld des Bebauungsplans Nr. 8 befindet sich kein Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung. Das nachstgelegene EU Vogelschutzgebiet befindet sich ca. 1.000 m nord-
ostlich bzw. 1.200 m sudlich des Plangebietes (DE 1543-401 Vorpommersche Boddenland-
schaft und nordlicher Strelasund).
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Die nachstgelegenen FFH-Gebiete befinden sich nordostlich des Plangebietes in einer Ent-
fernung von ca. 1.000 m („Recknitz Astuar und Halbinsel Zingst", DE 1542-302) bzw. südiich
des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 1.200 m („Darfl", DE 1541-301).
Aufgrund der groflen Abstande des Plangebietes zu den genannten Schutzgebieten kann
eine Beeintrachtigung ausgeschlossen werden.

2.2 Verfahrensablauf

Die Gemeindevertretung hat am 10.05.2013 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 8 zu an-
dern.

Die EntwOrfe des Plans und der Begrundung wurden nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 in
Anwendung des § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.06.2013 bis zum 24.07.2013 zu Je-
dermanns Einsichtnahme offentlich ausgelegt. Die offentliche Auslegung wurde in der Zeit
vom 06.06.2013 bis zum 09.08.2013 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln sowie
am 06.06.2013 auf der Internetseite der Gemeinde Ostseebad Prerow unter
vvvvw.prerow.darss-fischland.de ortsublich bekanntgemacht.

Gleichzeitig ist bekannt gemacht worden, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchfuhrung einer UmweltprOfung nach § 2 Abs. 4 BauGB geandert werden
soil (§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB)

Die BehOrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung beruhrt werden kann, wurden nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 in Anwendung des
§ 4 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der offentlichen Auslegung beteiligt.

Am 27.02.2014 hat die Gemeindevertretung die bis dahin eigegangenen Stellungnahmen
geprOft und in die Abwagung eingestellt. Im Ergebnis ist der Bebauungsplanentwurf geandert
worden. Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor Imnnissionen wurde am westli-
chen Rand der im Norden festgesetzten Stellplatzflache eine Larmschutzwand festgesetzt.
Eine das Gebiet querende Wasserleitung wurde im Bebauungsplan dargestellt. Aus diesem
Grunde wurden die von den Anderungen beruhrten Behorden und sonstigen Trager &fentli-
cher Belange erneut beteiligt. Gleichzeitig wurde der Bebauungsplan in der Zeit vom
10.02.2014 bis zum 10.03.2014 erneut offentlich ausgelegt (§ 4a Abs. 3 BauGB).

Am 29.04.2014 hat die Gemeindevertretung die eingegangenen Stellungnahmen geprOft und
in die Abwagung eingestellt. In gleicher Sitzung ist der Satzungsbeschluss Liber die 1. Ande-
rung des Bebauungsplans gefasst worden.

Mit Schreiben vom 09.Juli 2014 hat der Landkreis Vorpommern-ROgen die Gemeinde Ost-
seebad Prerow auf beachtliche Mangel gema13 § 214 Abs. 1 BauGB bei der Aufstellung der
1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 8 aufmerksam gemacht. Im Wesentlichen wurden das
Fehlen einer AlternativenprOfung sowie Abwagungsmangel beim Umgang mit den Belangen
des Immissionsschutzes geltend gemacht.

Die Gemeinde hat daraufhin alternative Standorte fur die Feuerwehr geprOft und das Ergeb-
nis in der Begrundung dargelegt (Abschnitt 1.2 Alternativenprufung) Weiterhin ist die vorlie-
gende schalltechnische Untersuchung urn eine Beurteilung des Einsatzfalls des Rettungs-
wagens erganzt worden. Der Bebauungsplan wurde urn die Festsetzung einer zusatzlichen
Schallschutzwand zwischen Hafenstrafle und Stellplatzanlage erganzt (siehe auch Begrun-
dung unter Punkt 7 - Immissionsschutz).

Auf Beschluss der Gemeindevertretung werden die Feuerwehrfahrzeuge mit Gerauschdamp-
fern (z.B. Gerauschdampfer „Silencer" der Firma WABCO") zur Minderung der Entspan-
nungsgerausche der Druckluftbremsen nachgeriistet. Entsprechende finanzielle Mittel aus
dem Gemeindehaushalt werden bereitgestellt.
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Auf Grund der Anderung des Bebauungsplans wurde em n erganzendes Verfahren nach § 214
Abs. 4 BauGB durchgefuhrt. Hierbei wurde der Landkreis Vorpommern Rugen als betroffene
BehOrde mit Schreiben vom 07.10.2014 erneut beteiligt. Der Bebauungsplan wurde zu je-
dermanns Einsichtnahme in der Zeit vom 07.10.2014 bis zum 07.11.2014 erneut offentlich
ausgelegt. Am 10.11.2014 hat die Gemeindevertretung die eingegangenen Stellungnahmen
geprOft und in die Abwagung eingestellt. In gleicher Sitzung ist der erneute Satzungsbe-
schluss Ober die 1. Anderung des Bebauungsplans gefasst worden.

3 PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben iibergeordneter Planungen

Grundlagen des Aufstellungsverfahrens sind:

• Baudesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBI. IS. 1509)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I S. 132), geandert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)

• Planzeichenverordnuno 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

• Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M -V) vom 13. Juli
2011 (GVOBI. M -V 2011, S. 777)

Planunterlage

Planunterlage fur den Bebauungsplan ist der abgeschwachte Ursprungsplan zusammen mit
dem Lage- und Hohenplan des Vernnessungsburos Dipl.-Ing Ulrich Zeh, Damgartener
Chaussee 40, Haus I, 18311 Ribnitz-Damgarten vom 12. und 14.09.2006 mit aktualisierten
Flurstucksgrenzen, Stand vom 22.01.2014.

3.2 Flachennutzungsplan

Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 8 ist aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Im
wirksamen Flachennutzungsplan ist eine Gemeinbedarfsflache fur kulturellen Zwecken die-
nende Gebaude und Einrichtungen dargestellt.

Das stadtebauliche Ziel ist im Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan formuliert wor-
den: „Far in ihrem Urn fang noch nicht eindeutig vorhersehbare Einrichtungen, wie em n greii3e-
rer Mehrzwecksaal far kulturelle, sportliche und andere Zwecke, far Freilichtveranstaltungen,
wie das Tonnenfest und fur Zirkusveranstaltungen wird eine Flache an der Ecke Strandstra-
Re/ HafenstraRe als Flache far den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „kulturellen
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen" ausgewiesen. Auf dieser Mehrzweckflache
sind auch die erforderlichen Parkstellplatze vorgesehen.
Zur Zeit fehlt em n Jugendtreff als gemeinniitzige Einrichtung. Diese Einrichtung kann im Zu-
sammenhang mit den o.g. Gemeinbedarfs-Einrichtungen realisiert werden. Die Darstellung
einer weiteren Gemeinbedarfsflache im Flachennutzungsplan ist nicht erforderlich."
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Mit dieser beispielhaften Aufzahlung ist deutlich gemacht worden, dass auf dieser Flache emn
nicht vorhersehbarer Bedarf an Gemeinbedarfseinrichtungen abgedeckt werden soil. Mit der
Festsetzung einer Gemeinbedarfsflache „Feuerwehr" bzw. „Rettungswache" wird diesem
grundsatzlichen Planungsansatz entsprochen.

4 PLANUNGSINHALTE

4.1 Flachen fur den Gemeinbedarf

Gemeinbedarfsflache „Feuerwehr" bzw. „Rettunoswache"

Fur die Feuerwehr und die Rettungswache soil an zentraler SteIle em n neues Gebaude errich-
tet werden. Aus diesem Grunde ist in der 1. Anderung des Bebauungsplans, ebenso wie im
Ursprungsplan, eine Gemeinbedarfsflache festgesetzt worden, jedoch im nordlichen Bereich
unter Einbeziehung einer ursprOnglich als GrOnf!ache festgesetzten 568 m2 groflen Flache.
Die Zweckbestimmung „Feuerwehr" wurde aus dem Ursprungsplan Obernommen. Die
Zweckbestimmung „Rettungswache" erfolgte in Abanderung der bisherigen Zweckbestim-
mung „Wasserwehr". Neben den L6schfahrzeugen der Feuerwehr soli im selben Gebaude
eine Kleingarage fur den Rettungswagen des ASB untergebracht werden. Auflerdem dient
das Gebaude auch der Unterbringung von Ubernachtungsraumen fur Rettungsschwimmer
der DLRG.
Diese Nutzung ist jedoch so untergeordnet, dass hierfOr keine eigene Zweckbestimmung
festgesetzt wurde.
Eine Erweiterung der Gemeinbedarfsflache wurde aufgrund der konkreten NutzungsansprO-
che des Feuerwehrgebaudes, verbunden mit einem entsprechenden Stellplatzbedarf, not-
wendig. Dadurch kann gleichzeitig der auf dem GrundstOck bestehende Baunnbestand wei-
testgehend erhalten werden.

Stellplatze

im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplans ist im hinteren Grundstucksbereich eine
zweite Stellplatzanlage eingeordnet worden. lnsgesamt konnen nunmehr 28 Stellplatze auf
der Flache untergebracht werden.
Davon 16 Stellplatze im hinteren Bereich fur die Rettungskrafte des ASB und die Rettungs-
schwimmer der DLRG und 12 Stellplatze inn vorderen Bereich fur die Feuerwehr.

Nebenanlagen

Nebenanlagen, die eine Oberkante von 5,0 m Ober HN nicht Oberschreiten, also dem Haupt-
gebaude deutlich untergeordnet sind, sind auch aullerhalb der Oberbaubaren GrundstOcks-
flache zulassig. Entsprechende Regelungen sind im Ursprungsplan enthalten und werden
nicht geandert.

4.2 Mall der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl (GRZ)

Der nunmehr geplante groflere Baukorper sowie die zusatzliche Stellplatzanlage fuhren zu
einer hoheren Grundflache. im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplans ist daher die
GRZ von 0,3 auf 0,5 heraufgesetzt worden.
Bei einer Groge der Gemeinbedarfsflache von 2.487 m2 ergibt sich aus der festgesetzten
Grundflachenzahl in Verbindung mit der Uberschreitungsmoglichkeit nach § 19 Abs. 4 Satz 2
BauGB (u.a. fur Nebenanlagen, Stellplatze und Zufahrten) eine zulassige Grundflache von
1.865 m2. Hierin eingeschlossen sind die fur die Stellplatze und deren Zufahrten notwendige
Flache sowie die Flachen eventueller Nebenanlagen.
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Hohe baulicher Anlagen/Bezugsebene

Die H6he baulicher Anlagen 1st mit 10 m Ober HN aus dem Ursprungsplan in die 1. Anderung
Obernommen worden. Unter Anrechnung der vorhandenen Gelandehohen von ca. 1 m Ober
HN ergibt sich daraus eine Gebaudehohe von etwa 9,0 m Ober Gelande.

4.3 iiberbaubare Grundstiicksflachen

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert
worden. GegenOber dem Ursprungsplan wurden die Baugrenzen neu festgelegt und insbe-
sondere nach Westen hin erweitert. Gebaude und Gebaudeteile durfen die Baugrenzen nicht
Oberschreiten. Ein Vortreten von Gebaudeteilen in geringfOgigem Ausmaa kann zugelassen
werden.

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen konnen nur soweit ausgenutzt werden, wie die Rege-
lungen Ober Abstandsflachen der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern dies zulas-
sen.

4.4 Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Die vorgesehene Abpflanzung des Feuerwehrgebaudes in Richtung Festwiese wurde aus
dem Ursprungsplan Obernommen. Die Heckenpflanzungen sollen dieses klar von der Fest-
weise abgrenzen und den Bauk6rper inklusive der Nebenanlagen eingrunen. Die dazugeho-
rige textliche Festsetzung Nr. 4.2 wurde aus dem Ursprungsplan Obernommen und dabei an
die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

ursprOngliche Festsetzung Nr. 4.2:

Auf der Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern innerhalb der Flache fur den
Gemeinbedarf ist nach Schaffung glinstiger Wachstumsbedingungen gemag DIN 18915, an
der nordlichen Grundstucksgrenze eine 3reihige Hecke und an der ostlichen Grundstacks-
grenze eine 2re1h1ge Hecke aus heimischen standortgerechten Strauchem gemag Pflanzen-
liste A zu pflanzen.
Der Abstand der Straucher untereinander und zwischen den Reihen muss 1,50/ 1,40m be-
tragen. Der Saumbereich der Hecke (beidseitig 0,4 m) dad nur 2 x im Jahr nicht vor Juli ge-
maht werden. Es 1st eine Entwicklungspflege von 3 Jahren zu gewahrleisten.

neue Festsetzung Nr. 4.2:

Auf der Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchem innerhalb der Flache far den
Gemeinbedarf sind folgende Anpflanzungen vorzunehmen:
Neirdlich der festgesetzten Baugrenze 1st eine 3reihige und ostlich der festgesetzten Bau-
grenze eine 2reihige Hecke aus heimischen standortgerechten Strauchem gemag Pflanzen-
liste A zu pflanzen. Der Abstand der Straucher in einer Reihe muss 1,50 m, der Reihenab-
stand 1,40 m betragen. Der Saumbereich der Hecke (beidseitig 0,4 m) dad nur 2 x im Jahr,
nicht vor Juli, gemaht werden.

4.5 Erhaltung von Baumen und Strauchern

Der auf der Gemeinbedarfsflache vorhandene Baumbestand soli so welt wie moglich erhal-
ten und in die Neubebauung integriert werden. im Bebauungsplan 1st hierfOr eine Flache fur
die Erhaltung von Baumen und Strauchern festgesetzt worden.
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Die notwendige Zufahrt zur hinteren Stellplatzanlage erfordert jedoch die Beseitigung von
zwei Baumen. Fine andere Zufahrtsmoglichkeit als Ober die HafenstraRe 1st nicht gegeben
und ohne die Beseitigung der Baurne konnte die hintere Stellplatzanlage nicht erschlossen
werden. Die Baurne sind in nachfolgender Tabelle aufgefiihrt:

Baumart Stammdurchmesser Stammumfang Kronendurchmesser
Birke 0,4 m 1,26 m 6,0 m
Linde 0,5 m 1,57 m 9,0 m

Die wegfallenden Baurne sind im Bebauungsplan gekennzeichnet.

GemaR der „Satzung zum Schutz und zur Mehrung des Baum- und Heckenbestandes -
GehOlzschutzsatzung (GSchS) in der Gemeinde Ostseebad Prerow" richtet sich die Anzahl
der als Ersatz zu pflanzenden Baume nach dem Stammumfang des zu fallenden Baumes (in
1 m Hohe gemessen). Dabei wird, je nach Stammumfang, zwischen den Kategorien a bis c
unterschieden. Die zu fallenden Baume sind der Kategorie b (Stammumfang > 65 cm, sons-
tige Laub- und Nadelgeholze) zuzuordnen.

Die Anzahl der als Ersatz zu pflanzenden Baurne errechnet sich aus dem Stammumfang des
zu fallenden Baumes, geteilt durch den Stammumfang der entsprechenden Kategorie. Dem-
zufolge sind als Ersatz zu pflanzen:
fur die Birke: 1,26 m / 0,65 m = 1,9 = 2 Baume
fur die Linde: 1,57 / 0,65 m = 2,4 = 3 Baume

In der Summe sind 5 Baume neu zu pflanzen. Zur Erhaltung eines ortstypischen Charakters
sollen gemaR Satzung vorwiegend folgende Laubgeholze gepflanzt werden: Birke, Erie,
Ahorn, Buche, Fiche oder Esche.

Aufgrund der am Standort bereits vertretenen Arten 1st die Neupflanzung auf Ahorn, Birke
oder Fiche begrenzt worden. Die Neupflanzungen sind in der neuen textlichen Festsetzung
Nr. 4.5 enthalten.

neu eingefOcite Festsetzung Nr. 4.5:

Auf den festgesetzten Standorten far das Anpflanzen von Baumen innerhalb der Gemeinbe-
darfsflache sind ins gesamt 5 Baume der Arten Ahorn, Birke oder Esche zu pflanzen.

Die Standorte der Neupflanzungen sind ebenfalls im Bebauungsplan festgesetzt worden.

5 EINGRIFFSREGELUNG
(gemag § 1 a Abs. 3 BauGB)

Nach § 13a BauGB gelten bei Bebauungsplanen der Innenentwicklung mit einer zulassigen
Grundflache von weniger als 20.000 m2 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Mit dieser Gesetzesfiktion sind die zu erwartenden
Eingriffe nicht ausgleichspflichtig. Das betrifft hier die Eingriffe in Grund und Boden durch die
Erweiterung der Gemeinbedarfsflache sowie die hohere Versiegelung durch die hohere
GRZ.

6 ARTENSCHUTZ

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist zu priifen, ob dem Vollzug des Bebauungsplans
ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG entgegenstehen.
Das betrifft die nachfolgend aufgefuhrten Verbote:

Seite -12-



Gemeinde Ostseebad Prerow • 1. Anderung des Bebauungsplans Nr.8 „Kulturelles Zentrum mit Festwiese" • Begriindung

Schadiqungsverbot:

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders
geschtitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren oder
wildlebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren (§ 44
Abs. 1 Nr. 3 und 4 i.V.m § 44 Abs. 5 BNatSchG; ggf. i.Z.m. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Storungsverbot:

Es 1st verboten, wildlebende Tiere der streng geschtitzten Aden und der europaischen Vo-
gelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu storen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Totungsverbot:

Es 1st verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschadigen oder zu zerstoren (ohne Zusammenhang mit Schadigungsverbot, § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Die o.g. Verbote treffen auf folgende in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Arten zu:

— alle wildlebenden Vogelarten,
— Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Die Gemeinbedarfsflache 1st durch die Nutzung der Wiese als Fest- und Parkplatz sowie
durch die unnliegende Bebauung und die beiden angrenzenden Straflen stark anthropogen
vorgepragt. Fur den vorhandenen Baumbestand wurde em n Erhaltungsgebot im Bebauungs-
plan festgesetzt. Ebenso fur die beiden Einzelbaume am ostlichen Rand des Geltungsbe-
reichs.
Fur die zu fallenden beiden Einzelbaume greifen die Vorschriften des § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), wonach Geholzarbeiten nur augerhalb der Brutzeit
durchgefOhrt werden durfen.

Far Rastvogel und Nahrungsgaste spielt das Untersuchungsgebiet aufgrund der innerortli-
chen Lage und der geringen Flachengrolle keine Rolle.

Sonstige lnformationen Ober eventuell geschutzte Tier- oder Pflanzenarten liegen ebenfalls
nicht vor.
Aufgrund der Lage und der derzeitigen Nutzung der Anderungsflache kann eine Betroffenheit
von geschOtzten Arten weitestgehend ausgeschlossen werden. Weitergehende Untersu-
chungen sind nicht erforderlich.

7 IMMISSIONSSCHUTZ

Im Rahmen der Plananderung erfolgte eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden
Gerauschimmissionen, die innerhalb und auflerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans durch den geplanten Neubau eines Gebaudes fur die Freiwillige Feuerwehr, die Ret-
tungswache und die DLRG an maRgebenden Immissionsorten hervorgerufen werden. Die
Beurteilung erfolgte entsprechend TA Larm. Als maRgebende Immissionsorte wurden vor-
handene Gebaude mit der jeweils geringsten Entfernung zum geplanten Standort betrachtet.
Den Immissionsorten auflerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurde die
Schutzwiirdigkeit eines allgemeinen Wohngebietes, dem Immissionsort innerhalb des Plan-
gebietes die Schutzwurdigkeit eines Mischgebietes zugeordnet.
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Auf Grund der unterschiedlichen Betriebsablaufe wurden fur die Berechnung zwei Lastfalle
betrachtet:

- Lastfall I - Normalbetrieb
- LastfaII II -Feuerwehreinsatz

Lasffall I - Normalbetrieb
Betrachtet wurde der normale Betriebsablauf wahrend der Hochsaison. Mallgebende Ge-
rauschquellen des normalen Betriebsablaufs sind:

- der Parkplatzverkehr
- Gerausche im Aullenbereich bei Obungen

Beurteilungspegel
Die Berechnungen haben ergeben, dass der Immissionsrichtwert des Beurteilungspegels fur
allgemeine Wohngebiete im Tagzeitraum von 55 dB(A) fur den Normalbetrieb an den ge-
wahlten lmmissionsorten in der Nachbarschaft eingehalten bzw. unterschritten wird. Im
Nachtzeitraum wird der Immissionsrichtwert fur allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) eben-
falls unterschritten. Die Forderungen der TA Larm hinsichtlich des An- und Abfahrtverkehrs
auf offentlichen Verkehrsflachen werden eingehalten.

Spitzenpegel
Spitzenpegel konnen im Normalbetrieb durch das Schlagen von Turen sowie durch das Ent-
spannungsgerausch des Bremsluftsystems der Loschfahrzeuge hervorgerufen werden. Die
zulassigen Werte fur ailgemeine Wohngebiete von 85 dB(A) inn Tagzeitraum werden in der
Umgebung des Plangebietes welt unterschritten. Im Nachtzeitraum wird durch das Turen
Schlagen auf der nordlich gelegenen Stellplatzflache der Richtwert von 60 dB(A) urn bis zu 4
dB(A) an der westlich gelegenen Hausfassade Oberschritten, soweit keine LarmschutzmaR-
nahmen vorgesehen werden. Bel Errichtung einer 1 m hohen Wand entlang der Westgrenze
der nOrdlichen Stellplatzanlage kann der Spitzenpegel urn 5 dB(A) abgesenkt werden, so
dass auch hier die Einhaltung des nachtlichen Richtwertes erreicht werden kann. Im Be-
bauungsplan ist daher als Mallnahme des Immissionsschutzes auf der Grundlage von § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB eine 1 m hohe Larmschutzwand festgesetzt worden.

Damit konnen die schalltechnischen Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel und den
Spitzenpegel fur den Normalbetrieb eigehalten werden.

Lastfall II -Feuerwehreinsatz

Betrachtet wurden em n Einsatz der freiwilligen Feuerwehr sowie die Ausfahrten des Ret-
tungswagens. Mallgebende Gerauschquellen bei einem Feuerwehreinsatz sind:

- der Parkplatzverkehr,
- das Ausfahren der Loschfahrzeuge,
- der Betrieb der Abgasabsaugung,
- die Entspannungsgerausche der Druckluftbremsen,
- die Verwendung der Tonfolgehorner im Einsatzfall.

Beurteilungspegel
Fur den unterstellten Einsatzfall der Feuerwehr wird der Immissionsrichtwert des Beurtei-
lungspegels far den Tagzeitraum von 55 dB(A) Oberall in der Umgebung des Plangebietes
eingehalten bzw. unterschritten.

Im Nachtzeitraum sind an alien lmmissionsorten Oberschreitungen des nachtlichen Immissi-
onsrichtwertes von 40 dB(A) zu verzeichnen.
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Die Uberschreitungen werden verursacht durch das Ausfahren der beiden Loschfahrzeuge
bzw. des Rettungswagens und die Nutzung der Stellflachen durch die Feuerwehrleute im
Einsatz.

Beim nachtlichen Feuerwehreinsatz treten Richtwertliberschreitungen am 10 3 (Hafenstrafle
19a) von 5 dB(A) auf. Durch die Errichtung einer Larmschutzwand an der Westseite der
nOrdlich gelegenen Stellplatzanlage kann eine Pegelnninderung von 1 bis 2 dB(A) erreicht
werden, so dass die Uberschreitung des nachtlichen Orientierungswertes auf 3 dB(A) be-
grenzt werden kann.

AuRerdem treten Richtwertuberschreitungen des Beurteilungspegels an der gegeniiberlie-
genden Hausfassade in der Hafenstrafle,auf. An den Immissionsorten 10 1 (Hafenstrafle 12)
und 10 2 (Hafenstrafle 14) ist fur die Uberschreitung des Orientierungswertes nachts die
Ausfahrt der Llischfahrzeuge bzw. des Rettungsfahrzeugs maggebend. An der unmittelbar
gegenfiberliegenden Hausfassade betragt der Beurteilungspegel im Nachtzeitraum 51 dB(A),
an den Obrigen Fassaden der umliegenden Gebaude zwischen 42 dB(A) und 45 dB(A). Das
bedeutet Uberschreitungen des nachtlichen Orientierungswertes von 40 dB(A) urn 2 bis 11
dB(A). Die Errichtung von Larmschutzwanden wurde nicht zur Verbesserung der Gerausch-
situation fuhren. Die Senkung des Beurteilungspegels ist durch aktive Larmminderungsmall-
nahmen nicht zu erreichen.

Spitzenpegel
Spitzenpegel konnen inn Einsatzfall durch das Schlagen von Turen auf der siidlich gelegenen
Stellplatzflache, durch das Signalhorn sowie durch das Entspannungsgerausch des Brems-
luftsystems der Llischfahrzeuge hervorgerufen werden. Die zulassigen Werte für allgemeine
Wohngebiete von 85 dB(A) werden, mit Ausnahme des Signalhorns, auch im Einsatzfall der
Feuerwehr inn Tagzeitraum liberal] in der Umgebung des Plangebietes eingehalten bzw. un-
terschritten.

Im Nachtzeitraum werden die fiir allgemeine Wohngebiete giiltigen Richtvverte von 60 dB(A)
Oberschritten. Die grofIten Uberschreitungen beim Einsatz im Nachtzeitraum treten durch die
Entspannungsgerausche der Bremsen der Einsatzfahrzeuge an der Nordfassade des ge-
geniiberliegenden Gebaudes, Hafenstrafle 14, auf. Hier konnen Richtwertuberschreitungen
urn bis zu 16 dB(A) auftreten. Am benachbarten Wohngebaude Hafenstrafle 12 betragen die
Uberschreitungen noch bis zu 14 dB(A).

Die Entspannungsgerausche der Druckluftbremsen werden noch innerhalb des Feuerwehr-
gebaudes erzeugt, da ansonsten mit den Fahrzeugen nicht ausgefahren werden kann. Eine
Recherche bei einer KFZ-Werkstatt hat ergeben, dass fur die vorhandenen Feuervvehrfahr-
zeuge Gerauschdampfer nachriistbar sind (z.B. Gerauschdampfer „Silencer" der Firma
WABCO). Mit dem Gerauschdampfer konnen Gerauschemissionen von unter 72 dB erreicht
werden. Im vorliegenden Gutachten wurden fur die Immissionsberechnung Gerauschemissi-
onen von 108 dB(A) zugrunde gelegt. Mit dem Einbau der Gerauschdampfer konnen an den
lmmissionsorten demnach Pegelminderungen von 36 dB(A) erreicht werden. Mit dem Einbau
von Gerauschdampfern konnen somit die Richtwerte fur den Spitzenpegel eingehalten wer-
den. Technische Magnahmen an den Fahrzeugen sind im Bebauungsplan nicht festset-
zungsfahig. Die Umsetzung kann durch eine entsprechende Nebenbestimmung in der Bau-
genehmigung auf der Grundlage von § 72 Abs. 4 LBau0 M -V erfolgen bzw. durch vorsorgli-
ches Handeln der Gemeinde.

Durch das Turenschlagen auf der gegenuberliegenden Feuerwehr-Stellplatzanlage werden
Spitzenpegel von bis.zu 71 dB(A) an der Fassade des Wohnhauses Hafenstrafle 14 erzeugt.
Das bedeutet eine Uberschreitung urn 11 dB(A) gegenliber dem nachtlichen Immissions-
richtwert von 60 dB(A).
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Zur Minderung dieser Gerauschspitzen wird zwischen Hafenstrafle und Stellplatzanlage eine
1 m hohe Larmschutzwand im Bebauungsplan festgesetzt. Laut schalltechnischer Untersu-
chung kann dadurch eine Pegelminderung um 5 dB(A) erreicht werden. Die Richtwertilber-
schreitung an der Nordfassade des Wohnhauses Hafenstrafle 14 (10 2) kann von 11 dB(A)
auf 6 dB(A) gesenkt werden.

Sonderbetrachtung des Signalhoms

Bei Einsatz des Martinhorns sind erhebliche Belastigungen i.S.v. § 3 Abs. 1 BlmSchG trotz
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der TA L5rm nicht zu erwarten (Bayerisches Ver-
waltungsgericht Regensburg vom 05.07.2011, Az. RN 6 K 09.1343). Die Immissions-
richtwerte der TA Larm, insbesondere auch ihre Differenzierung nach Tag- und Nachtzeiten,
bieten im Hinblick auf den Alarmierungszweck keinen geeigneten Marlstab zur Beurteilung
der Gerauschimmissionen durch em n Martinshorn. Zu berucksichtigen ist hierbei auch, dass
die Feuerwehr in Prerow grundsatzlich ohne Martinshorn ausfahrt es sei denn, dass die Ver-
kehrsverhaltnisse es zwingend erfordern. Dieser Grundsatz ist Oberdies in § 35 Abs. 1 StV0
geregelt, wonach die Feuerwehr nur dann unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn von
den Vorschriften des StV0 befreit ist, wenn dies zur Ausubung ihrer hoheitlichen Tatigkeiten
dringend geboten ist.
Am jetzigen Standort wird nach Auskunft des Wehrkihrers bei einem Feuerwehreinsatz am
Tage die Bebelstralle zunachst ohne Martinshorn befahren. Erst am Gemeindeplatz erfolgt
der Einsatz des Martinshorns, urn auf die Waldstrafle fahren zu konnen. Die Hafenstralle hat
keine hOhere Verkehrsfunktion als die Bebelstrafle. Auch kann keine hohere Verkehrsbele-
gung auf der Hafenstrafle angenommen werden. Sie dient hauptsachlich der Erschlieflung
der angrenzenden Grundstucke und ist insofern mit der Bebelstralle vergleichbar. Insofern
kann prognostiziert werden, dass der Einsatz des Martinshorns allenfalls erforderlich wird,
urn auf die Strandstrafle fahren zu k6nnen, fur einen moglichen Einsatz Richtung Wieck oder
Zingst.

Das bedeutet, dass auch am Tage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Mar-
tinshorn beim Ausfahren auf die Hafenstrafle noch nicht in Betrieb genonnmen werden muss
bzw. darf. Erst bei Annaherung an die StrandstraRe wird der Einsatz des Martinshorns ggf.
erforderlich.

Das bedeutet, dass die Richtwertuberschreitung am Tage an der Nordfassade des Wohn-
hauses Hafenstralle 12 (10 1) von 9 dB(A) und an der Nordfassade des Wohnhauses Ha-
fenstraRe 14 (10 2) von 14 dB durch das Martinshorn nur im Ausnahmefall eintreten wird.

Nach den vorliegenden Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Prerow fur die Jahre 2009
bis 2014 fanden folgende nachtliche Einsatze (zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr) statt:

2009: 0 Einsatze
2010: 5 Einsatze
2011:3 Einsatze
2012: 0 Einsatze
2013: 3 Einsatze
2014: 0 Einsatze (bisher)

In den letzten funf Jahren fanden im Hochstfalle funf nachtliche Einsatze pro Jahr statt. In
den Jahren 2009 und 2012 und im bisherigen Jahr 2014 fanden keine nachtlichen Einsatze
statt. Nach Auskunft des Wehrfiihrers kam bei keinem der bisherigen nachtlichen Einsatze
das Martinshorn zum Einsatz. Die von der Gutachterin errechnete Uberschreitung des Spit-
zenpegels von 34 dB(A) am 10 1 und von 39 dB(A) am 10 2 wird also vermutlich nur in au-
Ilergewohnlichen Fallen eintreten da nicht zu erwarten ist, dass sich mit dem neuen Standort
der Feuerwehr die nachtlichen Einsatzzahlen erh6hen werden.
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Urn jedoch auch in den seltenen Fallen, in denen das Martinshorn beim Ausfahren auf die
Hafenstrafle verkehrsbedingt zum Einsatz kommen musste, einen weitgehenden Schutz der
Anwohner zu gewahrleisten, wird die Gemeinde Ostseebad Prerow die Installation einer
Ampelanlage in der Hafenstrage und im Kreuzungsbereich der Strandstrafle vornehmen und
entsprechende Mittel aus dem Gemeindehauhalt bereitstellen. Dadurch wird der Feuerwehr
und dem Rettungswagen die ungehinderte Ausfahrt ohne Sondersignal ermoglicht.

zusammenfassende Bewertung und MaRnahmen des lmmissionsschutzes:

Im Ergebnis der Prdung alternativer Standorte wird an dem jetzigen Standort festgehalten.
Vergleichbare Standorte mit gunstigerer lmmissionssituation sind im Gemeindegebiet nicht
verfugbar bzw. fur die Belange der Feuerwehr nicht geeignet.

Im Normalbetrieb (Lasffall 1) konnen sowohl im Tag als auch im Nachtzeitraum alle schall-
technischen Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel sowie den unbeurteilten Spitzen-
pegel in der Nachbarschaft eingehalten werden, soweit die im Bebauungsplan festgesetzte
1m hohe Larmschutzwand an der Westseite der im Norden festgesetzten Stellplatzflache
errichtet wird.

Beim Einsatzfall der Feuerwehr (Lasffall II) im Tagzeitraum kannen ebenfalls alle schalltech-
nischen Orientierungswerte fur den Beurteilungs- und den Spitzenpegel, mit Ausnahme des
Signalhorns, eingehalten werden. Durch Installation einer Ampelanlage in der Hafenstrafle
und im Kreuzungsbereich der Strandstrafle kann der Feuerwehr und dem Rettungswagen
eine ungehinderte Ausfahrt ohne Sondersignal ermoglicht werden, so dass es nicht zu Uber-
schreitungen des Orientierungswertes fur den Spitzenpegel kommt.

Beim Einsatzfall der Feuerwehr (Lastfall II) im Nachtzeitraum sind an alien Immissionsorten
Uberschreitungen des nachtlichen Immissionsrichtwertes fur den Beurteilungsgel zu ver-
zeichnen. Die Uberschreitungen werden verursacht durch das Ausfahren der beiden LOsch-
fahrzeuge bzw. des Rettungswagens und die Nutzung der Stellflachen durch die Feuerwehr-
leute im Einsatz. Durch die Errichtung der o.a. Larmschutzwand an der Westseite der nord-
lich gelegenen Stellplatzanlage kann die Uberschreitung auf 3 dB(A) an der Hafenstrafle 19a
begrenzt werden. Eine Minderung der Richtwertuberschreitungen an den Fassaden Hafen-
stage 12 und 14 1st durch aktive Larmminderungsmagnahmen nicht zu erreichen, weil fur
die Richtwertijberschreitung das Ausfahren der Loschfahrzeuge und des Rettungswagens
mafIgebend sind.

Mit dem Einbau von Gerauschdampfern zur Minderung der Entspannungsgerausche der
Druckluftbremsen der Feuerwehrfahrzeuge k6nnen die Immissionsrichtwerte fiir den Spit-
zenpegel Liberal! in der Nachbarschaft eingehalten werden.

Zur Minderung der durch das Turenschlagen auf der Stellplatzanlage der Feuerwehr verur-
sachten Gerauschspitzen, wird eine 1 m hohe Larmschutzwand zur Hafenstraile im Be-
bauungsplan festgesetzt.

Mit den durchzufuhrenden Ma13nahmen zum Immissionsschutz verbleibt eine Uberschreitung
des lmmissionsrichtwertes des Beurteilungspegels beim nachtlichen Feuerwehreinsatz am
10 3 (Hafenstra13e 19a) von 3 dB(A) sowie eine Uberschreitung von bis zu 11 dB(A) an den
10 1 und 102 (HafenstraRe 12 und 14).

AuRerdem verbleibt eine Richtwertuberschreitung fur den Spitzenpegel an der Nordfassade
des Wohnhauses Hafenstrafle 14 von 6 dB(A). Mit einer 2,60 m hohen Wand k6nnte der
nachtliche Innmissionsrichtwert an den Immissionsorten 10 1 und 10 11 eingehalten werden.
Die Anordnung einer 2,60 m hohen Wand ist jedoch unverhaltnismaRig und stadtebaulich
unangemessen.
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Die Richtwertuberschreitung findet nur durch den nachtlichen Feuerwehreinsatz statt. 1m
Tagzeitraum konnen die Richtwerte fur den Spitzenpegel an den Immissionsorten 10 1 und
10 2 eingehalten werden.

Bei der Beurteilung der nachtlichen Richtwertuberschreitungen kann auch die Haufigkeit von
Feuerwehreinsatzen nicht aufler Betracht bleiben. Die Feuerwehr hat zwischen 3 bis 5
nachtliche Einsatze jahrlich. In der Vergangenheit gab es Jahre ohne jeglichen nachtlichen
Feuerwehreinsatz (Jahre 2009, 2012 und 2014 bisher).
Angesichts dieser wenigen nachtlichen Einsatzfalle ist die Errichtung von Larmschutzwan-
den/Wallen, insbesondere zum Schutz der sudlich angrenzenden Wohnbebauung in einer
Hohe von mindestens 2,60 m, unangemessen. An mindestens 360 Tagen im Jahr blieben
diese Einrichtungen ohne Funktion, weil sowohl im Regelbetrieb als auch bei einem Einsatz
der Feuerwehr im Tagzeitraum, die schalltechnischen Orientierungswerte eingehalten wer-
den konnen.

Zu berucksichtigen ist bei der Richtwertuberschreitung inn nachtlichen Einsatzfalle auch die
soziale Adaquanz dieser Innmissionen. Die Feuerwehr erfullt eine bedeutende gemeindliche
Pflichtaufgabe im Bereich des abwehrenden Brandschutzes und des technischen Hilfsdiens-
tes. Dies ist unweigerlich mit der Erzeugung von Gerauschen verbunden.

8 ERGEBNISSE DER oFFENTLICHKEITS- UND BEHORDENBETEILIGUNG

Belange des lmmissionsschutzes

Im Rahmen der Plananderung erfolgte eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden
Gerauschimmissionen, die innerhalb und auRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans durch den geplanten Neubau des Gebaudes fur die Freiwillige Feuerwehr, die Ret-
tungswache und die DLRG an mallgebenden Immissionsorten hervorgerufen werden. 1m
Ergebnis wurden Anlagen und Vorkehrungen zunn Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Bebauungsplan festgesetzt. Weite-
re MaRnahmen an den feuerwehrfahrzeugen sowie die Errichtung einer Ampelanlage sind
vorgesehen (siehe hierzu Abschnitt 7 - lmmissionsschutz)

unterirdische Versorqungsleituncien

Die Wasser- und Abwasser GmbH Boddenland hat auf eine das Plangebiet querende unter-
irdische Trinkwasserleitung DN 100 AZ sowie auf eine Trinkwasseranschlussleitung fur die
bestehende Toilette hingewiesen.
Die Trinkwasseranschlussleitung liegt auflerhalb des Anderungsbereichs wahrend die
Hauptleitung DN 100 den Anderungsbereich und hier die Oberbaubare GrundstOcksflache
quert. Damit ist eine Umverlegung der Trinkwasserleitung unumganglich. Die Trinkwasserlei-
tung ist im Bebauungsplan als zum Teil wegfallend dargestellt warden. Eine Umverlegung
muss im Rahmen der konkreten Objektplanung vorgesehen werden.

9 FLACHENBILANZ

Auf der Grundlage vorliegender Planung ergibt sich folgende Flachenbilanz:

Gebiet Flachengrede
in m2

Anteil an Gesamt-
flache
in %

Gemeinbedarfsflache Ursprungsplan 1.919 14,6
Gemeinbedarfsflache 1. Anderung 2.487 19,0

Geltungsbereich gesamt 13.109 100
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10 SICHERUNG DER PLANDURCHFOHRUNG

10.1 Bodenordnende MaRnahmen

Bodenordnende Magnahmen sind nicht erforderlich. Die Flurstucke im Bereich der festge-
setzten Gemeinbedarfsflache befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

10.2 Vertrage

Da die Gemeinde selbst Bauherrin des Vorhabens ist, sind stadtebauliche Vertrage nicht
erforderlich.

10.3 Kosten und Finanzierung

Samtliche im Zusammenhang mit den Investitionen stehenden Kosten (Planung, Herstellung,
Ver- und Entsorgungsanschlusse) werden von der Gemeinde, ggf. unter Hinzuziehung von
Fordermitteln, getragen.

11 DURCHFOHRUNGSRELEVANTE HINWEISE

Planunq der Feuerwehr
Bei der Planung, Errichtung und Nutzung der Feuerwehr sind neben den baurechtlichen u.a.
Vorschriften auch die Feuerwehrunfallverhutungsvorschriften zu beachten. Eine Abstimmung
bereits in der Planungsphase mit dem technischen Aufsichtsdienst der Hanseatischen Feu-
erwehrunfallkasse Nord 1st demzufolge erforderlich.

Wasserversorqunq und Loschwasserbereitstellunq
Fur Hausinstallationsanlagen mit Trinkwasserverbrauchen groger 3,0 lis wird nach Vorlage
des ermittelten Spitzenbedarfs em n Trinkwasservorratsbehalter vom Anschlussnehmer gefor-
dert. Vorhandene Hydranten konnen zur Erstbrandbekampfung eingesetzt werden. Die
LOschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazitaten des vorhandenen Trinkwas-
sernetzes erfolgen.
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